
 

 

Öffnungszeiten:  Montag bis Freitag 8.00 - 12.00 Uhr, Mittwoch 14.00 - 17.00 Uhr und nach Vereinbarung 

Busverbindung:  Stadtbus Linie 3 – Jugendherberge/Limare; RBA Linien 18 und 19 – Jugendherberge 

Bankverbindung:  Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim (BLZ 731 500 00) Konto-Nr. 620 001 206 

 IBAN DE96 7315 0000 0620 0012 06, BIC BYLADEM1MLM 

 

 

 

Informationen zum neuen Wartungsprotokoll für Bootsmotoren  
die nicht der Abgasstufe 1 und 2 entsprechen 
 
Seit dem 1. Januar 2006 ist die Novellierung der Bodensee-Schifffahrtsordnung in Kraft getreten 

Somit tritt 13 Jahre nach Einführung der Abgasvorschriften am Bodensee eine Bestimmung in 
Kraft, welche auch bei Motoren, die vor dem 1. Januar 1993 für die Schifffahrt auf dem 
Bodensee zugelassen waren, eine regelmäßige Wartung verlangt. 

Der neue Artikel 13.11c „Wartung von nicht abgastypengeprüften Motoren“ besagt, dass 
künftig alle Otto- und Dieselmotoren, die weder die Stufe 1 noch die Stufe 2 der 
Abgasvorschriften gemäß der Anlage C der Bodensee-Schifffahrtsordnung erfüllen, anlässlich 
der regelmäßigen Nachuntersuchung alle drei Jahre einer Wartung unterzogen werden müssen. 
Die Durchführung der Wartung hat innerhalb der letzten sechs Monate  vor der 
Nachuntersuchung zu erfolgen und ist der zuständigen Behörde schriftlich zu bestätigen. 

Bei den betroffenen Motoren ist keine Abgasmessung wie bei den typengeprüften Motoren 
möglich, wohl aber die Durchführung der ordentlichen Wartungsarbeiten nach 
Herstellerangaben, wie sie auch bisher bei jedem Motor in regelmäßigen Zeitabständen 
notwendigerweise ausgeführt werden müssten. 

Die Wartungsarbeiten sind durch eine Fachwerkstatt für Bootsmotoren durchzuführen und 
schriftlich zu bestätigen. Protokolle von nicht autorisierten Werkstätten werden nicht als 
Wartungsprotokoll anerkannt. 

Das rückseitige Formular soll Ihnen und der mit dem Motorservice beauftragten Fachwerkstatt 
helfen, auf möglichst einfache Art und Weise die erforderliche Bestätigung einzuholen. Bitte 
bringen Sie das Formular zur Nachuntersuchung Ihres Schiffes mit oder legen Sie es beim 
Schifffahrtsamt vor. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Ihr Schifffahrtsamt 

 bitte wenden...

 

Landratsamt Lindau (Bodensee) | Postfach 3322 | 88115 Lindau (Bodensee) 

 

Fachbereich Verkehr 

Bregenzer Straße 35 

88131 Lindau (Bodensee) 

Telefon 08382 270-0 

www.landkreis-lindau.de 

Ansprechpartner 

Willi Maier 

2. Stock, Zimmer Nr. 230 

Telefon 08382 270-238 

Telefax 08382 270-237 

willi.maier@landkreis-lindau.de 

AZ  23.3-8502.1 
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Wartungsbestätigung für nicht abgastypengeprüfte Schiffsmotoren 

 

Der/die Unterzeichner/in bestätigt, dass 

 

der/die nachstehend aufgeführte/n, nicht abgastypengeprüfte/n Motor/en 

einer Wartung gemäß Herstellerangaben und einem Probelauf unterzogen wurden. 

sich der/die Motor/en und Getriebe und Auspuffanlage in korrektem Zustand befindet. 

das Abgasverhalten des Motors dem Stand der Technik entspricht 

 

 

Kennzeichen:       Bootstyp:       

Bootseigner:        

 

 

Motordaten:  Motor 1 Motor 2 

 

Hersteller Hersteller 

            

Typ Typ 

            

Motornummer Motornummer 

            

 Einbaumotor 

 Außenborder 

 Einbaumotor 

 Außenborder 

 Diesel 

 4-Takt  2-Takt 

 Diesel 

 4-Takt  2-Takt 

Ausgeführte Arbeiten  Ausgeführte Arbeiten 

            

Die wichtigsten Arbeiten sind zu nennen Die wichtigsten Arbeiten sind zu nennen 

 

Firmenstempel Name, Vorname 

Datum Unterschrift 

 


